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Bekanntmachungen der Gemeinde Steigra 
 
 
Bekanntmachung  des Jahresabschlusses 2017 
Gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 4 i. V. m. § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des LSA vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der z. Zt. gültigen Fassung, wird bekannt gemacht: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steigra hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 die Entgegennahme 
des Jahresabschlusses 2017 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung  erteilt  
(Beschluss-Nr. 2021/ST/022). 
 
Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Steigra liegen nach § 120 Abs. 2 
des KVG LSA in der Zeit vom 11.03.2022 bis 22.03.2022 im Verwaltungsgebäude der 
Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 7,  
während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
 
 
 
Steigra, den 07.03.2022    Stockhaus 
       Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung  des Jahresabschlusses 2018 
Gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 4 i. V. m. § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des LSA vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der z. Zt. gültigen Fassung, wird bekannt gemacht: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steigra hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 die Entgegennahme 
des Jahresabschlusses 2018 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung  erteilt  
(Beschluss-Nr. 2021/ST/023). 
 
Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Steigra liegen nach § 120 Abs. 2 
des KVG LSA in der Zeit vom 11.03.2022 bis 22.03.2022 im Verwaltungsgebäude der 
Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 7, während 
folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr  
 
 
 
Steigra, den 07.03.2022    Stockhaus 
       Bürgermeister 
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Bekanntmachung  des Jahresabschlusses 2019 
Gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 4 i. V. m. § 120 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des LSA vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der z. Zt. gültigen Fassung, wird bekannt gemacht: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steigra hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 die Entgegennahme 
des Jahresabschlusses 2019 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung  erteilt  
(Beschluss-Nr. 2021/ST/024). 
 
Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Steigra liegen nach § 120 Abs. 2 
des KVG LSA in der Zeit vom 11.03.2022 bis 22.03.2022 im Verwaltungsgebäude der 
Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 7, während 
folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr.  
 
 
 
Steigra, den 07.03.2022    Stockhaus 
       Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Esperstedt 
 
Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Esperstedt findet am Dienstag, den 22.03.2022  
um 19.00 Uhr in der Gaststätte Athen Esperstedt, Pflaumenweg 01, 06268 Obhausen OT 
Esperstedt (ehem. Freizeitzentrum Esperstedt) statt. 
Dazu sind alle Jagdgenossenschaftsmitglieder, d.h. alle Landeigentümer in der Gemarkung 
Esperstedt eingeladen. 
 
Tagesordnung:   
 
1. Begrüßung 
2. Bestätigung der Tagesordnung 
3. Bestätigung des Protokolls der Jagdgenossenschaftsversammlung vom 21.09.2021 
4. Rechenschaftsbericht und Kassenbericht für das Jagdjahr 2021/2022 
5. Entlastung des Vorstandes der Jagdgenossenschaft 
6. Bericht der Jagdpächter 
7. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdpacht 
8. Wahl von 2 Kassenprüfern 
9. Schlusswort 
 
 
Esperstedt, den 28.02.2022  
 
 
Holter 
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft 
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Albersroda-Schnellroda 
 
Die diesjährige Vollversammlung der Jagdgenossenschaft findet am Donnerstag, den  
24. März 2022 um 19:00 Uhr in der Gaststätte "Zum Schäfchen" in Schnellroda statt.  
 
Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft oder deren Bevollmächtigte sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Bericht des Vorstandes zu den Jagdjahren 2020/21 
2. Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
3. Verwendung der Pachteinnahmen 
4. Verschiedenes 
5. Bericht der Jagdpächter zum abgelaufenen Jagdjahr 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Vierdörfer Barnstädt 
 
Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Vierdörfer Barnstädt 
 
Termin:  Donnerstag, 24.03.2022 
Beginn:  18:00 Uhr 
Ort:  „Göhritzer Kneipe“  in Barnstädt,  Neue Straße  (neben der Kegelbahn)  
 
Eingeladen sind alle Landeigentümer der Gemarkung Barnstädt und Nemsdorf-Göhrendorf.  
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung  
2. Wahl des Versammlungsleiters 
3. Verlesen der Tagesordnung  
4. Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2021 und Kontrolle der Beschlüsse  
       vom 25.03.2021 
5. Bericht Kassenprüfer  
6. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
7. Wahl von 2 Kassenprüfern 
8. Bericht der Pächtergemeinschaft 
9. Beschluss der Verwendung des nicht ausgezahlten Jagdpachtreinertrages 
10. Diskussion und Anfragen 
 

 
Der Vorstand  
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Obhausen 
 
Die Jagdgenossenschaft Obhausen lädt hiermit alle Landeigentümer zur diesjährigen 
Vollversammlung ein. 
 
 
Termin :             Freitag, den 25. März 2022 
 
Ort        :             Kulturhaus Obhausen, Beratungsraum 
 
Zeit       :             19.00 Uhr 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Verlesen der Tagesordnung 

 

2. Wahl des Versammlungsleiters 
 

3. Kassenbericht zum Geschäftsjahr 2021/22 
 

4. Prüfbericht der Kassenprüfer Geschäftsjahr 2021/22 
 

5. Entlastung Schatzmeister 
 

6. Entlastung des Jagdvorstandes 
 

7. Beschluss über die Verteilung des Reinertrages 
 

8. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages 
 

9. Informationen der Jagdpächtergemeinschaft 
 

10. Sonstiges 
 
 
Böttcher 
Vorsteher 
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Steigra 
 
Am Mittwoch, dem 30.03.2022, findet um 18.30 Uhr die diesjährige Vollversammlung der 
Jagdgenossenschaft Steigra statt. 
 
Hierzu möchten wir alle Landeigentümer der Gemarkungen Steigra, Kalzendorf und Jüdendorf  
in das Weinzimmer der Steigraer Gaststätte einladen. 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung 
 

2. Wahl des Versammlungsleiters 
 

3. Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020/2021 und 2021/2022 
 

4. Kassenbericht des Schatzmeisters für die Jahre 2020/2021 und 2021/2022 
 

5. Beschlüsse: 
       - Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020/2021 
       - Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021/2022 
       - Entlastung des Schatzmeisters für das Jahr 2020/2021 
       - Entlastung des Schatzmeisters für das Jahr 2021/2022 
       - Verwendung des Reinertrages  
       - Wahl von zwei Kassenprüfern 
 
  6. Informationen der Revierinhaber zum Jagdbetrieb 2020/2021 und 2021/2022 
 

  7. Lichtbildvortrag 
 

  8. Verschiedenes 
 
 
Es gelten die am Versammlungstag aktuellen Corona-Regeln der Gastronomie.    
 
 
Der Vorstand  
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